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Änderungsantrag 
 
der Fraktion der AfD 
 
 
 
 
zu dem „Gesetz über die Feststellung des Haushaltsplans des Landes Nordrhein-West-
falen für das Haushaltsjahr 2023 (Haushaltsgesetz 2023)“ 
 
 
Gesetzentwurf der Landesregierung 
Drucksachen 18/1200 und 18/1500 (Ergänzung) 
Beschlussempfehlung des Haushalts- und Finanzausschusses 
Drucksache 18/1903 
 
 
 
 
Kapitel 03 110 Polizei 
 
Titel 812 00 Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen 
 
Erhöhung des Baransatzes  
 
HH 2023       Ansatz lt. HH 2022 
von 28.570.500 Euro                                 44.439.400 Euro  
um 21.000.000 Euro 
auf 49.570.500 Euro 
 
Erwerb von Distanzelektroimpulsgeräten (DEIG) für Trainingskartuschen für 21.000.000 € 
 
 
 
Begründung: 
 
Zwar ist der Waffenkatalog des PolG NRW mittlerweile um DEIG erweitert, allerdings „fehlt 
der Polizei jedoch weiterhin ein geeignetes Distanzgerät als Hilfsmittel der körperlichen Ge-
walt für alle operativen Einheiten im täglichen Dienst“ (Stellungnahme 17/1890, A07/1, S.2), 
da sich die Einführung aus Sicht der DPolG aufgrund der Pilotierung weiter verzögert (vgl. 
(Stellungnahme 17/3139 A07/1, S. 3). Die Erprobungsphase in den Kreispolizeibehörden hat 
im Januar 2021 begonnen und umfasst insgesamt zwölf Monate. Erst im Anschluss daran 
soll die Auswertung erfolgen (vgl. Vorlage 17/4161, S. 11). 
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Laut Innenministerium entstünden durch die einmalige Investition in DEIG als zusätzliches 
Einsatzmittel in jedem Streifenwagen und die darüber hinaus  benötigten Trainingskartu-
schen Kosten von insgesamt 21.000.000 € im Haushaltsjahr 2022 (Vorlage 17/3367). 
 
Die in diesem Änderungsantrag geforderte Erhöhung des Baransatzes ist eine Investition in 
die Sicherheit der nordrhein-westfälischen Polizeibeamten. 
 
Zu DEIG liegen durch ihren Einsatz bei Spezialeinheiten, Bundespolizei und in anderen Bun-
desländern ausreichend positive Erfahrungen vor (vgl. (Stellungnahme 17/1890, A07/1, 
S.2f.). 
 
Bezüglich jener überaus positiven Erfahrungswerte anderer Bundesländer mit dem DEIG 
und dessen präventiver Wirkung merkte die DPolG bereits in ihrer Stellungnahme aus dem 
Jahre 2020 an: 
 
„Ergebnisse aus anderen Bundesländern, so jüngst der Bericht des Innenministers von 
Rheinland-Pfalz im dortigen Innenausschuss des Landtags, bescheinigen die positiv präven-
tive Wirkung mit einem signifikanten Rückgang an Übergriffen/ -Gewalt gegen einschreitende 
Polizeibeamtinnen und -Beamte. In NRW erleben wir aber genau die gegenteilige Entwick-
lung. Übergriffe auf Polizeivollzugsbeamte, auch unter Verwendung von Hieb- und Stichwaf-
fen, haben drastisch zugenommen. Es ist daher nunmehr dringend geboten, entsprechende 
Geräte auszuschreiben und schnellstmöglich zu beschaffen. Wir verweisen dazu auf die 
zahlreichen Stellungnahmen seit 2010 zur Einführung des DEIG für die Polizei NRW in Fahr-
zeugausstattung.“ (Stellungnahme 17/3139 A07/1, S. 3). 
 
Die DPolG hat auch in ihrer aktuellen Stellungnahme die Gründe für die Notwendigkeit einer 
Einführung des DEIG dargestellt. Sie führt aus, dass „bisherige Einsatzanlässe des DEIG in 
der Pilotierung […] die Ergebnisse aus anderen Bundesländern hinsichtlich der präventiven 
Wirkung mit einem signifikanten Rückgang an Übergriffen/-Gewalt gegen einschreitende 
Polizeibeamtinnen und -beamte [bestätigen]. Es ist daher nunmehr dringend geboten, 
entsprechende Geräte auszuschreiben und schnellstmöglich flächendeckend zu beschaffen.“ 
(vgl. Stellungnahme 18/54, S. 6). 
 
Die GdP NRW wiederholte in ihrer schriftlichen Stellungnahme zum Gesetz über die Fest-
stellung des Haushaltsplans des Landes NRW für das Haushaltsjahr 2022, 17/4343, ihre Kri-
tik und erneuert nachdrücklich die Forderung einer zeitnahen und flächendeckenden An-
schaffung der DEIG. Die Erfahrungen von Polizeibeamten seien demnach durchweg positiv. 
DEIG könnten aufgrund ihrer Abschreckungswirkung zu einer Deeskalation von gefährlichen 
Situationen beitragen. 
 
In der aktuellen schriftlichen Stellungnahme kritisiert die GdP NRW, dass „explizit keine 
Mittel für das weitere Rollout der Distanzelektroimpulsgeräte (DEIG) vorgesehen sind. Der 
Titel 0311081200 weist hier im Gegensatz zum HH-Plan 2022 keine Mittel aus. Dies 
bedauern wir sehr. Die Rückmeldungen unserer Kolleg:innen zu diesem Einsatzmittel sind 
durchweg positiv. So wird regelmäßig berichtet, dass Einsatzlagen alleine aufgrund der ab-
schreckenden Wirkung des DEIG vielfach friedlich unter Kontrolle gebracht werden konnten, 
ohne dass ein Verletzungsrisiko sowohl für die Kolleg:innen als auch für das jeweilige 
Gegenüber geschaf-fen wurde. Vor dem Hintergrund dieser Erfahrungen wirbt die GdP 
nochmals eindringlich für die Bereitstellung der hierfür erforderlichen Mittel sowie eine 
zeitnahe flächendeckende Ausrüstung der Polizeibehörden mit den DEIG.“ (vgl. Stellung-
nahme 18/70, S. 6). 
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Im Koalitionsvertrag zwischen CDU und Bündnis 90/Die Grünen wird lediglich darauf verwie-
sen, dass „die Einführung des Distanzelektroimpulsgerätes in einem begleitenden Prozess 
bis 2024 unabhängig, wissenschaftlich und ergebnisoffen“ evaluiert wird und der weiteren 
Fortgang hiervon abhängig gemacht wird. „Im polizeilichen Alltag [wird die Landesregierung] 
– zur Steigerung der deeskalierenden Wirkung – die Anwendung des 
Distanzelektroimpulsgerätes mit der Aufnahme der Einsatzsituation durch eine mitgeführte 
Bodycam koppeln. Zudem [sorgt die Landesregierung] dafür, dass dieses Einsatzmittel nur 
nach entsprechender Schulung zur Anwendung kommt. (vgl. Koalitionsvereinbarung von 
CDU und Grünen, S. 82). 
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